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Mechanismen der Segregation: Strukturelle 
Barrieren auf dem Wohnungsmarkt 

„Unsere Absicht war es lediglich, Sie davor zu schützen, dass Sie 
von der übrigen Hausgemeinschaft und Nachbarn abgelehnt 
und diskriminiert werden.“ (Begründung einer Wohnungsgesell-
schaft zur Ablehnung eines türkischen Mieters in einer deutsch 
geprägten Wohnumgebung)

Eine aktuelle Studie belegt die Zunahme sozialer Segregation 
in deutschen Städten seit dem Jahr 2002 und macht deutlich, 
dass unterschiedliche soziale Gruppen „zunehmend selte-
ner Tür an Tür“ wohnen (vgl. Helbig u. Jähnen 2018: I). Diese 
Entmischungstendenzen betreffen sowohl prosperierende 
Großstädte wie auch schrumpfende Städte (vgl. Difu 2015). 
Jene Quartiere, die in besonderem Maße von Einkommens-
armut gekennzeichnet sind, sind in der Regel auch von einem 
hohen Anteil an Personen mit Migrationshintergrund geprägt. 
Gerade ressourcenschwächere Neuzugewanderte finden ihre 
erste Wohnung auf dem regulären Wohnungsmarkt zumeist in 
den preisgünstigen und von Migration besonders geprägten 
Quartieren.

Verschiedene empirische Studien im In- und Ausland 
belegen, dass der Zuzug und Verbleib von Personen mit Mi-
grationshintergrund in segregierte Gebiete nicht nur Aus-
druck entsprechender Wohnpräferenzen oder ökonomischer 
Restriktionen seitens der Zugewanderten ist, sondern auch 
bedingt durch erschwerten oder verwehrten Zugang zu sozio-
ökonomisch privilegierteren und von Migration weniger stark 
geprägten Quartieren (vgl. für Frankreich: Sala Pala 2013; für 
Niederlande: Doff 2010; für Deutschland: Dill u. Jirjahn 2014; 
Hanhörster 2014). Es gibt jedoch ein deutliches Defizit an Stu-
dien, die die Mechanismen auf der Angebotsseite thematisie-
ren, welche zu dieser (Ungleich-)Verteilung der Bevölkerung 
beitragen. Hier setzt der vorliegende Beitrag an.1

Der deutsche Wohnungsmarkt ist traditionell durch einen 
hohen Anteil von Mietwohnungen am Gesamtwohnungsbe-
stand geprägt, dies trifft auf bundesdeutsche Großstädte in 
besonderem Maße zu. Die Zusammensetzung der instituti-
onellen Anbietenden im Mietwohnungsbau unterscheidet 
sich regional sehr stark und umfasst im Wesentlichen drei gro-
ße Gruppen: privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen, 
kommunale Wohnungsunternehmen und Genossenschaften. 
Institutionelle Anbietende machen bundesweit insgesamt nur 
34 % des Mietwohnungsbestands bzw. 19 % des Gesamtwoh-
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Inklusion und Exklusion 
Zugewanderter auf dem Mietwohnungsmarkt: 
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Ein Schwerpunkt der Stadtentwicklungspolitik und Wohnungs-
wirtschaft europäischer Länder liegt auf der langfristigen Stabi-
lisierung urbaner Quartiere. In Deutschland investieren in diesem 
Sinne viele Wohnungsunternehmen durch gezieltes Belegungs-
management in die Stärkung kleinräumiger Wohnnachbarschaf-
ten. Im Rahmen einer Politik der „sensiblen“ Belegung werden den 
Sachbearbeitenden vieler Wohnungsunternehmen in Deutsch-
land entsprechende Entscheidungsspielräume eingeräumt. 
Welche (un-)intendierten Wirkungen haben aber selektierende 
Belegungsstrategien auf die Zugangschancen von Personen mit 
Migrationshintergrund insbesondere in jenen Wohngebieten, die 
außerhalb der zumeist von Benachteiligung geprägten Zuwan-
derungsviertel liegen?
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nungsbestands aus (vgl. Statistische Ämter des Bundes und 
der Länder 2014). Dies ist zurückzuführen auf den auch eu-
ropaweit besonders hohen Anteil an EinzeleigentümerInnen 
am Mietwohnungsmarkt (44 %, zuzüglich 22 % im Eigentum 
von Wohnungseigentumsgemeinschaften; vgl. Statistische 
Ämter des Bundes und der Länder 2014). Kommunale Bestän-
de, deren Bedeutung für die soziale Wohnraumversorgung 
bundesweit aktuell wieder zunimmt, nehmen dabei rund 
10 % des Gesamtmietwohnungsbestands ein (vgl. Deutscher 
Bundestag 2017).  

Der soziale Wohnungsbau, der den Zugang zu Mietwoh-
nungen für sozial- und einkommensschwache Haushalte stär-
ken soll, schmilzt seit Jahren drastisch. So nahm der Bestand 
belegungsgebundener Sozialwohnungen in Deutschland von 
2006 bis 2016 um fast 40 % ab und sank von 2,07 Mio. auf 1,24 
Mio. Wohnungen (vgl. BAG Wohnungslosenhilfe 2017). Der 
Engpass an (bezahlbarem) Wohnraum wird dabei besonders 
sichtbar und verschärft sich in jenen Städten prosperierender 
Regionen, die in besonderem Maße von einem Zuzug aus 
dem In- und Ausland gekennzeichnet sind.2 Kommunen und 
Wohnungsunternehmen werden damit bei der Wohnraum-
versorgung vor große Herausforderungen gestellt. 

Der Wohnungsmarkt und seine Verteilungsmechanismen 
stellen zentrale Stellschrauben für das Ankommen in der 
Gesellschaft und das Gelingen sozialräumlicher Integration 
dar. Sie haben zum einen Einfluss auf die quantitative Ver-
sorgung Zugewanderter mit Wohnraum und zum anderen, 
durch die innerstädtische Verteilung der Wohnungsbestände 
und die jeweiligen Belegungsstrategien, auch Einfluss auf 
die Zusammensetzung von Nachbarschaften und damit das 
kleinräumige Zusammenleben unterschiedlicher sozialer und 
ethnischer Gruppen. Ressourcenschwächere Gruppen, unter 
ihnen vielfach Personen mit Fluchthintergrund, sind von der 
eingeschränkten Verfügbarkeit von erschwinglichem Wohn-
raum und von der Steuerung durch selektive Belegungspoli-
tiken besonders betroffen (vgl. Aring et al. 2016).

Das Allgemeine Gesetz zur Gleichbehandlung, kurz AGG, 
bildet seit seinem Inkrafttreten im Jahr 2006 den gesetzli-
chen Rahmen für die Sicherung gleicher Zugangschancen zum 
Wohnraum. Über die unterschiedlichen Wohnungsbestände 
hinweg ist ein diskriminierungsfreier Zugang zum Wohnraum 
sicherzustellen. Diskriminierung bezeichnet hierbei den Aus-
schluss von Personen aufgrund ihrer (zugeschriebenen) Grup-
penzugehörigkeit, z. B. aufgrund ihres Migrationshintergrun-
des (vgl. Gestring et al. 2006: 70 f.). Jedoch finden sich in der 
Gesetzgebung einige „Schlupflöcher“ für diskriminierende 
Vergabepraktiken, so z. B. mit der Aussage in Paragraph 19, 
Absatz 3, dass der Diskriminierungsschutz nicht berücksichtigt 
werden muss, wenn Wohnungsanbieter die „Schaffung und 
Erhaltung sozial stabiler Bevölkerungsstrukturen“ bezwecken. 
Des Weiteren ist Diskriminierung nur schwer nachzuweisen, 
da diese zumeist verdeckt stattfindet (vgl. ADS 2015: 5). 

Fallbeispiele von Diskriminierung werden von der Woh-
nungswirtschaft vielfach als Einzelfälle oder Ausnahmen de-
klariert. Neben der Dokumentation von Beschwerdefällen 
haben sich als Erfassungsmethode insbesondere in den USA 
zunehmend sogenannte `Testings´ etabliert (vgl. Planerla-
den 2014). Im Rahmen dieses Verfahrens bewerben sich zwei 
Testende, die sich in einem oder mehreren Merkmalen unter-

scheiden, aber ansonsten weitgehend merkmalsgleich sind, 
um eine Wohnung. Entsprechende Verfahren können systema-
tische Ungleichbehandlung in der Wohnungsvergabe nach-
weisen (vgl. Planerladen 2009). Eine aktuelle Meta-Analyse 
belegt auf Grundlage einer Auswertung von 71 Studien in der 
EU, den USA und Kanada die Signifikanz von Diskriminierung 
über diverse Länderkontexte hinweg (vgl. Auspurg et al. 2018). 
Auf Grundlage eines durchgeführten Telefon- und Face-to-
face-Testings belegt eine Studie der Antidiskriminierungsstelle 
in Deutschland deutliche Diskriminierung im Wohnbereich 
aufgrund (zugeschriebener) Migrationsgeschichte und Religi-
onszugehörigkeit (vgl. ADS 2015). Dies betrifft auch ressour-
censtarke Zugewanderte mit höherem Einkommen. 

Forschungsfragen und Untersuchungsdesign

Nur wenige Studien in Deutschland beleuchten bislang die 
inneren Routinen der Wohnungsvergabe und Belegungssteu-
erung (vgl. Barwick u. Blokland 2014; Gestring et al. 2006). In 
diesem Artikel wird der Blick auf die Rolle und den Einfluss-
spielraum der Sachbearbeitenden als potenzielle „Gatekee-
per“ (Torwächter) des Wohnungsmarktes gerichtet. Als „Gate-
keeper“ werden dabei Personen bezeichnet, die aufgrund 
ihrer beruflichen Position die Zugänglichkeit zu bestimmten 
Marktsegmenten reglementieren (vgl. Planerladen 2014: 13). 

Zentrale Forschungsfrage ist, wie lokale Belegungsstrategi-
en in Deutschland die Zugänge Zugewanderter zum Mietwoh-
nungsmarkt und die räumliche Segregation beeinflussen. Im 
Mittelpunkt stehen die Handlungspraktiken der Sachbearbei-
tenden von Wohnungsunternehmen. Untersucht wird, welche 
sozialen oder ethnischen Kategorien die Alltagspraktiken bei 
der Belegung strukturieren. 

Grundlage der explorativen Analyse bilden insgesamt rund 
20 Interviews mit Vertretungen verschiedener Wohnungs-
unternehmen, Wohnungsämter, Antidiskriminierungsbüros, 
Mietervereine, Forschungseinrichtungen und freier Träger in 
den Jahren 2012 bis 2015.3 Die Interviews fanden vorwiegend, 
aber nicht ausschließlich, in Großstädten mit entspanntem 
Wohnungsmarkt und hohem Anteil Zugewanderter statt. Er-
gänzend wurden wichtige Hinweise durch die Teilnahme an 
verschiedenen Fachveranstaltungen gewonnen, so z. B. an den 
Expertenworkshops des Planerladens in den Jahren 2003, 2005 
und 2013 (vgl. u. a. Planerladen 2014) und dem internationalen 
Fachdialog Fair mieten – Fair wohnen im Dezember 2018.4 
Darüber hinaus werden im Rahmen eines aktuell laufenden 
Projekts weitere Interviews mit unterschiedlichen Wohnungs-
anbietenden in den angespannten Wohnungsmarktregionen 
Berlin, Hamburg und Düsseldorf durchgeführt.5

Im Forschungsverlauf wurden vier Bereiche identifiziert, 
die die Belegungspraxis in Deutschland charakterisieren.

Entscheidungsspielraum von „Gatekeepern“:
Informelle Quoten

Verschiedene Studien und befragte ExpertInnen weisen darauf 
hin, dass Zugewanderte am Wohnungsmarkt weiterhin struk-
turell benachteiligt werden (vgl. Droste et al. 2017; ADS 2015). 
Dabei ist der öffentlich geförderte Wohnungsbestand nicht 
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per se diskriminierungsfrei –  dies auch vor dem Hintergrund, 
dass Kommunen nur für einen Teil der Bestände ein woh-
nungsgenaues Belegungs- bzw. Besetzungsrecht ausüben. 
Empirische Belege der Diskriminierung stehen jedoch im Wi-
derspruch zur Selbstwahrnehmung und Außendarstellung der 
Wohnungswirtschaft. Laut Aussagen von Geschäftsführenden 
und Verbandsvertretenden der Wohnungswirtschaft gehören 
entsprechende Exklusionsstrategien der Vergangenheit an: 
„Die Quote gibt es nicht!“ (vgl. auch: Planerladen 2014).

Aussagen aus Interviews mit Sachbearbeitenden weisen 
jedoch auf einen deutlichen Handlungsspielraum hin, den sie 
bei der Belegung des Mietwohnungsbestands wahrnehmen. 
Insbesondere die als stabil wahrgenommenen, von der deut-
schen Mittelschicht bewohnten Quartiere bzw. kleinräumigen 
Wohnnachbarschaften sollen vor dem weiteren Einzug von 
möglicherweise destabilisierend wirkender Mietsuchender 
geschützt werden. Personen mit Migrationshintergrund ha-
ben hingegen insbesondere in jenen Wohnbereichen guten 
Zugang, die ohnehin von Benachteiligung geprägt sind: „in 
jedem Vermietungsbezirk (….) gibt es absolut gut funktionieren-
de (…) Hausgemeinschaften und da müssen wir absolut vorsich-
tig sein. Und jeder Bezirk hat irgendwo ein Haus wo wir sagen: 
‚Komm, Augen zu, durch, egal, (…) da wohnen schon – weiß ich 
nicht – fünf Familien mit Migrationshintergrund, da stört auch 
die sechste nicht.‘“ 

Der Politikwissenschaftler Michael Lipsky (1980) thema-
tisiert mit seinem Konzept der „street-level bureaucracy“ 
den Gestaltungsspielraum von Sachbearbeitenden bei der 
Ausgestaltung von Regeln und Verfahren. Als street-level 
bureaucrats bezeichnet Lipsky (1980: 3) “public service wor-
kers who interact directly with citizens in the course of their jobs, 
and who have substantial discretion in the execution of their 
work”. Er betont mit seinem Konzept die Kluft zwischen offizi-
ellen Leitlinien einer Organisation “policy as written” und der 
konkreten Ausgestaltung im Arbeitsalltag der Beschäftigten 
“policy as performed”. Übertragen auf den Wohnungsmarkt 
ist diese Diskrepanz zwischen wohnungspolitischen Leitli-
nien und den Selektionsstrategien, die individuell von vie-
len Sachbearbeitenden angewendet werden, auch deutlich 
wahrzunehmen. Barwick und Blokland (2014: 233) verweisen 
in diesem Zusammenhang auf den schwierigen Balanceakt 
der Wohnungswirtschaft: Einerseits kann der flexible Rahmen 
eine maßgeschneiderte und sensible Belegung ermöglichen, 
andererseits bietet er auch Raum für Zuschreibungen und 
Diskriminierung entlang von Wertvorstellungen der jeweiligen 
Sachbearbeitenden.

The “deserving” and the “undeserving”: 
Kategorienbildung und Bewertung der Klientel

Wie aber entscheiden Sachbearbeitende, welche Mietsuchen-
de den Bestand destabilisieren könnten und damit von den 
als besonders „schützenswert“ erachteten Beständen fernge-
halten werden sollten? 

Ein zentrales Kriterium der Selektion ist die Passgenauig-
keit in bestehende Mietgemeinschaften: „Ich will wissen, wie 
die wohnen, ob die da reinpassen,(…) dass die sich so verhalten, 
dass nicht die deutschen Mieter sofort am nächsten Tag bei mir 

auf der Matte stehen und mich fragen: ‚Wen hast du uns denn da 
reingesetzt?‘“ Konsequenz einer entsprechenden Selektion ist 
die Verstärkung ethnischer Segregation. Deutlich wird, dass 
auch innerhalb der Personengruppe mit Migrationshinter-
grund differenziert wird: „Und die … aus Westeuropa, die fügen 
sich auch in eine Hausgemeinschaft ein – am Anfang ein bisschen 
spanisch laut, aber ratzfatz haben die sich eingelebt, (…) aber 
… wenn jetzt natürlich auffällige fremde Kulturen kommen, die 
alles strubbelig machen, dann wird natürlich jeder irgendwo 
Vorbehalte haben.“

Die äußerlich sichtbare Differenz und fehlende Passgenau-
igkeit („matching“) wird auch in verschiedenen anderen Stu-
dien aus dem europäischen Ausland als Ablehnungsfaktor 
beschrieben (vgl. Tomlins 1997: 181). Deutlich wird, dass in 
Übereinstimmung mit der oben erwähnten Theorie von Lipsky 
(1980) bestimmte Stereotype das Handeln von Angestellten 
beeinflussen und auf dieser Grundlage ein „social enginee-
ring“, also eine Steuerung der Belegungszusammensetzung 
erfolgt. Entsprechende Hinweise auf diskriminierende Prak-
tiken sind in den geführten Interviews eher der Regelfall als 
die Ausnahme.

Hintergründe und Rationalitäten 
der Selektion: Effizienzwunsch

Die Exklusion von MigrantInnen aus bestimmten Beständen ist 
dem Ziel ökonomischer Effizienz des Unternehmens und dem 
Streben nach Effizienz der eigenen Arbeit geschuldet. Viele 
Sachbearbeitende sind entsprechend darum bemüht, klein-
räumige Nachbarschaften zu schaffen, in denen eine geringe 
Konfliktanfälligkeit und damit auch eine geringe Fluktuation 
erwartet werden kann: „Wenn ich da jetzt an jemanden vermiete, 
dann kommt Tante Bemmi sofort raus (…). Also der Ärger ist 
schon vorprogrammiert. Jeder neue Mietvertrag kann (…) ein 
Rechtsvorfall werden oder eine Beschwerde werden, die dann 
wieder mit Arbeit verbunden ist. Und es ist ja auch so, dass der 
Mensch ein bequemes Wesen ist und, ähm, wenn ich die Falschen 
aussuche, ist der Stress nachher umso höher.“

Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ist also nicht 
zwangsläufig Ausdruck rassistischer Einstellungen, sondern 
dem Bedürfnis geschuldet, die Arbeitsroutinen zu vereinfa-
chen: “the social actors do not need to be racist to discriminate” 
(Sala Pala 2013: 180). Dies wird auch deutlich durch Forschun-
gen aus Frankreich, die belegen, dass manche Sachbearbei-
tende mit Migrationshintergrund die eigen-ethnische Gruppe 
benachteiligen. Maßgebliches Ziel Ihrer Selektion ist die Re-
duzierung erwarteter Konflikte und damit die Vereinfachung 
der eigenen Arbeitsabläufe (vgl. Rosen 2014).

„Transparenz“ der Entscheidungsfindung: 
Diskriminierung schwer zu enttarnen

Ein Ergebnis der durch Sachbearbeitende beeinflussten Be-
legungsentscheidung ist eine geringe Transparenz für die 
Wohnungssuchenden: „Ich darf ja keinem sagen: ‚Nein, dich will 
ich nicht.‘ Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, warum der da 
nicht hin [darf] – (…) ich darf keinen diskriminieren (…) das ist 
auch immer ein bisschen so Gefühl und Geschick des einzelnen 
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Vermieters. (Mhm.) Also: Wie kann ich mit jemandem reden? Was 
verträgt er an Ehrlichkeit? Wie kann ich das vielleicht doch anders 
umschreiben?“ Entsprechend schwierig ist es auch, Formen 
von Diskriminierung aufzudecken. Verschiedene AutorInnen 
bezeichnen diese Form der freundlichen Ablehnung als „discri-
mination with a smile“ (Yigit et al. 2010). 

Aufgrund des hohen Handlungsspielraums der Sachbe-
arbeitenden sind Transparenz der getroffenen Entscheidung 
und die Einführung von Monitoringverfahren nach Aussagen 
verschiedener ExpertInnen von besonderer Bedeutung (vgl. 
Münch 2014: 339).

Zusammenfassung und Ausblick

In dem Beitrag wurde die Rolle der Sachbearbeitenden von 
Wohnungsanbietenden als „Gatekeeper“ des Wohnungsmark-
tes mit Blick auf die Wohnraumversorgung von MigrantInnen 
diskutiert.

Deutlich wird die Kluft zwischen empirischen Belegen 
der Diskriminierung und der Selbstwahrnehmung/Außen-
darstellung von Wohnungsunternehmen. Diskriminierung 
auf dem Wohnungsmarkt ist in Deutschland – anders als z. B. 
in europäischen Nachbarländern wie England oder den Nie-
derlanden – noch ein deutliches Tabuthema. Im Rahmen des 
Belegungsmanagements werden den Sachbearbeitenden von 
Wohnungsunternehmen in Deutschland zumeist deutliche 
Handlungsspielräume gewährt. Mietsuchende werden durch 
Sachbearbeitende als „Gatekeeper“ entsprechend ihrer ver-
meintlichen „Tauglichkeit“ für bestimmte Bestände klassifiziert. 
Hintergrund dieser Kategorienbildung ist ein Effizienzgedan-
ke mit Blick auf eine möglichst konfliktfreie und langfristige 
Vermietung, der die Wohnraumvergabe unterschiedlicher 
Wohnungsanbietender sowohl im sozialen wie auch freifi-
nanzierten Wohnungsbestand prägt. Resultat der Belegungs-
politik mit dem Ziel der Sicherung „stabiler“ Nachbarschaften 
ist der willkürlich verengte Zugang insbesondere zu privile-
gierten (und zumeist deutsch geprägten) Wohnbereichen 
und damit eine Verstärkung ethnischer Segregation. Es ist zu 
erwarten, dass sich entsprechende Praktiken der Selektion 
und Diskriminierung deutlich leichter in umkämpften Woh-
nungsmärkten realisieren lassen (vgl. Planerladen 2014; ADS 
2015). Entsprechende Differenzierungen nach unterschiedli-
chen institutionellen Wohnungsanbietenden und der Rolle 
lokaler Governance ist Gegenstand der weiteren Forschung 
der Autorin.

Der Blick in die Belegungspraxis in den Niederlanden zeigt, 
dass eine größere Transparenz in der Vergabe von Wohnraum 

der Diskriminierung entgegen wirken kann. Die kritische Aus-
einandersetzung mit der Diskriminierungsanfälligkeit des 
Wohnungsmarktes hat in den Niederlanden schon in den 
neunziger Jahre zu einer Wende im Vergabesystem geführt 
(vgl. Kullberg u. Kulu-Glasgow 2009: 54). Das aktuelle Verga-
besystem bietet dort deutlich weniger Spielraum für Selek-
tionspraktiken seitens der Wohnungsgesellschaften. Damit 
einher gehen jedoch auch eingeschränkte Möglichkeiten der 
kleinräumigen Nachbarschaftsbildung durch gezielte Bele-
gungsstrategien (Kromhout u. van Ham 2012: 386).

Die Chancengleichheit von MigrantInnen auf dem Woh-
nungsmarkt bleibt in Deutschland eine zentrale Herausfor-
derung der Zukunft. Der offensive Umgang mit bestehender 
struktureller Diskriminierung ist gerade mit Blick auf die wei-
tere Unterbringung von Neuzuwandernden/Geflüchteten auf 
dem regulären Wohnungsmarkt von zentraler Bedeutung. 
Ein Abbau bestehender Barrieren kann Zugewanderten 
auch außerhalb der von Benachteiligung geprägten Quartie-
re Zugänge zum Wohnungsmarkt eröffnen. Die Einführung 
anonymisierter Bewerbungsverfahren bei größeren Woh-
nungsunternehmen, interkulturelle Schulungen wie auch 
die Sensibilisierung von MaklerInnen und Einzeleigentüme-
rInnen sind wichtige Schritte. Leitlinien, Verhaltenskodizes 
und Kooperationsverträge zwischen Wohnungspolitik und 
Kommunen können diesen Prozess wirksam unterstützen.

 
1 Der Artikel ist eine überarbeitete und aktualisierte Fassung des 

folgenden Beitrags: Hanhörster, H. (2016): Belegungsmanagement 
auf dem Mietwohnungsmarkt. Sachbearbeiter als „Gatekeeper“? In: 
RaumPlanung, 183, 1, 32-36.

2 Hinzu kommen Haushaltsverkleinerungen, welche ebenfalls die 
Nachfrage nach Wohnraum erhöhen (Aring et al. 2016).  

3 Die Forschung wurde durchgeführt mit finanzieller Unterstützung 
der NRW.Bank. Hierfür dankt die Autorin sehr herzlich. Der Dank geht 
darüber hinaus an das OTB an der TU Delft, das die Autorin im Herbst 
2014 als Gastwissenschaftlerin aufgenommen hat. Im Rahmen eines 
zweimonatigen Forschungsaufenthalts in den Niederlanden hat die 
Autorin rund 30 Interviews mit Vertretern aus Wohnungswirtschaft 
und Forschung geführt.

4 Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=JKecJ9EVPNA
5 Auftraggeber des Forschungsprojekts „Wohnraumversorgung und 

sozialräumliche Integration von Migrantinnen und Migranten – Be-
legungspolitiken institutioneller Wohnungsanbieter“ ist der vhw – 
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V., vgl. https://
www.ils-forschung.de/index.php?lang=de&s=forschungsprojekt
e_details&sub=&id=220
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